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SATZUNG vom 22.03.1996, i.d.F vom 30.01.2026

I. Name, Sitz, Geschäftsjahr

§ 1
1. Der Verein trägt den Namen „Wasserfreunde Spandau 04 e. V.“.
2. Der Name bringt zum Ausdruck, dass der Verein aus dem Zusammen-
schluss der Mitglieder von Spandau 04 und Spandauer Wasserfreunde 
gebildet wurde und die Tradition des am 12. Juni 1904 gegründeten 
Schwimmclubs Spandau 04 und des am 26. Juni 1911 gegründeten 
Schwimmvereins Spandauer Wasserfreunde e. V. fortsetzt.
3. Die Vereinsfarben sind schwarz-rot

§ 2
Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. Er ist in das Vereinsregister Nr. 95 
VR 5441 Nz beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingetragen.

§ 3
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
II. Zweck, Gliederung, Aufgaben und Grundsätze

§ 4
1. Der Zweck des Vereins ist auf gemeinnütziger Grundlage die Pflege 
und Ausübung des Schwimmsports einschließlich Kunstschwimmen, 
Wasserspringen und Wasserball sowie weiterer Sportarten nach Bedarf, 
und zwar nach den jeweils festgelegten Wettkampf- und Spielregeln 
sowie die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
2. Der Zweck wird verwirklicht durch die Förderung des Sports, ins-
besondere des Schwimmsports und durch Maßnahmen zur Hege und 
Pflege des Fischbestandes in Verbindung mit Maßnahmen zum Schutz, 
zur Reinerhaltung sowie zur Erhaltung der Schönheit und Ursprünglich-
keit von Gewässern und Uferzonen.
3. Zur Verwirklichung dieser Zwecke betreibt und fördert der Verein den 
Freizeit-, Gesundheits-, Breiten-, Leistungs- und Spitzensport, die sport-
liche Freizeitgestaltung und die sportliche Ertüchtigung von Kindern und 
Jugendlichen. Hierzu gehört auch die Organisation und Duchführung des 
Wettkampfbetriebes (inkl. Bundesligen).
4. Um die vorgenannten Ziele erreichen zu können, ist der Verein Mit-
glied des Berliner und Deutschen Schwimmverbandes, sowie Mitglied in 
den jeweiligen Fachverbänden der betriebenen Sportarten und erkennt 
deren Satzungen und Ordnungen an.
5. Der Verein tritt ausdrücklich für einen dopingfreien Sport ein. Er 
unterwirft sich dem World Anti Doping Code (WADC), der World Anti 
Doping Agency (WADA) und dem Nationalen Anti Doping Code (NADC) 
der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) in seiner jeweils gültigen 
Fassung. 

§ 5
Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, 
in der Haushaltsführung selbständige Abteilung gegründet werden. Die 
Gründung bedarf der Zustimmung des Präsidiums.

§ 6
1. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
in der jeweils gültigen Fassung, und zwar insbesondere durch die Pflege 
und Förderung des Sportes sowie der Natur und der Landschaft.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.
3. Die Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Die Mitglieder des Vereins erhalten, mit Ausnahme des Auslagenersatzes 
oder der Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale), keine Zuwen-
dungen aus den Mitteln des Vereins.
Der Verein ist auch berechtigt, zur Erreichung seines Zwecks haupt- und 
nebenamtliche Kräfte einzustellen, Gesellschaften zu gründen sowie 
Beteiligungen einzugehen.
4. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige 
Zwecke verwendet werden. 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

§ 7
Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt den Angehörigen 
aller Völker und Rassen gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz 
religiöser und weltanschaulicher Toleranz.
III. Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten

§ 8
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person sein.

§ 9
Der Verein hat aktive, passive, Mitglieder auf Zeit (z. B. Kursmitglieder) 
und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder.
1. Aktive Mitglieder sind Vollmitglieder, Mitglieder auf Zeit, Kinder und 
Jugendliche.
a) Vollmitglieder sind Mitglieder nach Vollendung des 16. Lebensjahres. 
Sie sind berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch Ausübung 
des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts bei Versammlungen 
teilzunehmen (aktives Wahlrecht). Das passive Wahlrecht haben sie erst 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres und nach einer Mitgliedschaft 
von mindestens einem Jahr. Über Ausnahmen insoweit entscheidet das 
Präsidium.
b) Jugendliche und Kinder sind alle Mitglieder bis zur Vollendung des 
16. Lebensjahres. Sie sind in den Versammlungen nicht stimmberech-
tigt und haben weder das aktive noch passive Wahlrecht.
c) Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein hat mit schriftlichem 
Antrag auf einem vorgedruckten Formular unter Anerkennung der Ver-
einssatzung zu erfolgen. Geht der Antrag vom ersten bis zum fünfzehn-
ten Tag eines Monats in der Geschäftsstelle des Vereins ein, so beginnt 
die Mitgliedschaft am ersten Tag dieses Monats. Geht der Antrag nach 
dem fünfzehnten Tag eines Monats ein, so beginnt die Mitgliedschaft 
am ersten Tag des folgenden Monats. Die Aufnahme wird durch Aushän-
digung der Mitgliedskarte bestätigt. Über Ausnahmen entscheidet das 
Präsidium.
Bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, muß 
auf dem Anmeldeformular zur Aufnahme die schriftliche Zustimmung 
der Inhaber der elterlichen Sorge (bei gemeinsamen Sorgerecht durch 
Unterschrift beider Eltern) beigebracht werden.
2. Mitglieder, die den Verein passiv unterstützen, können vom jeweiligen 
Abteilungsleiter aufgenommen werden. Durch die passive Mitglied-
schaft wird die Höhe der Gemeinkostenpflicht nicht beeinflusst. Passive 
Mitglieder dürfen weder das aktive noch das passive Wahlrecht auf den 
Mitgliederversammlungen ausüben und haben auch kein Stimmrecht. 
Sie nehmen lediglich am gesellschaftlichen und nicht am sportlichen 
Vereinsleben teil.
3. Fördernde Mitglieder unterstützen die Bestrebungen des Vereins. 
Über ihre Aufnahme entscheidet das geschäftsführende Präsidium. 
Sie haben analog zu den passiven Mitgliedern kein Wahlrecht und kein 
Stimmrecht.
4. Zum Ehrenmitglied kann jede natürliche Person ernannt werden, die 
sich um den Verein, den Schwimmsport oder andere Sportarten außer-
ordentliche Verdienste erworben hat. Hierzu ist auf Vorschlag des Präsi-
diums der Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 
Ehrenmitglieder haben alle Rechte eines Vollmitgliedes, sind jedoch 
von der Beitragszahlung befreit und haben zu allen Veranstaltungen des 
Vereins freien Eintritt.
5. Das aktive Wahlrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
6. Die Mitglieder können dem Verein unmittelbar oder über eine Abtei-
lung angehören. Diese Mitglieder können jeweils auch in Gruppen oder 
Kursen zusammengeschlossen sein.

§ 10
1. Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an 
den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung und 
den weiteren Ordnungen des Vereins zu verhalten. Die Mitglieder sind 
zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.
3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet.
IV. Beendigung der Mitgliedschaft

§ 11
Die Mitgliedschaft endet durch
a) Tod oder - bei juristischen Personen-Auflösung
b) Austritt
c) Ausschluss
d) zeitlich begrenzte Kurzmitgliedschaft

§ 12
1. Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nur zum 30.6. des 
jeweiligen Kalenderjahres in schriftlicher Form erfolgen. Das Kündi-
gungsschreiben muss bis spätestens zum 31. März des Jahres bei der 
Geschäftsstelle des Vereins eingegangen sein. Die Kündigung wird erst 
wirksam, wenn der Mitgliedsausweis bis spätestens 15.7. des Jahres bei 
der Geschäftsstelle des Vereins zurückgereicht worden ist.
Bei dem freiwilligen Austritt von Mitgliedern, die noch nicht das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, bedarf es der schriftlichen Kündigung der 
Inhaber der elterlichen Sorge.
2. Wer sich durch sein Verhalten mit den Interessen des Vereins in 
Widerspruch setzt oder den Verein in seinem Ansehen durch ungebüh-
rendes Benehmen schädigt, kann auf Antrag nach vorheriger Anhörung 
durch Beschluss des geschäftsführenden Präsidiums ohne Einhaltung 
einer Frist aus dem Verein ausgeschlossen werden.
3. Wer mit seinen Beiträgen länger als sechs Monate im Rückstand ist, 
verliert sein Stimmrecht und kann nach schriftlicher Mahnung auf Be-
schluss des geschäftsführenden Präsidiums ebenfalls ohne Einhaltung 
einer Frist aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
4. Die Entscheidung ergeht schriftlich mit Gründen und ist dem Betrof-
fenen per Einschreiben mit Rückschein zuzusenden.
5. Gegen derartige Beschlüsse steht dem Mitglied binnen einer Frist 
von einem Monat nach Zugang der Entscheidung der Einspruch beim 
Ehrenrat des Vereins zu. Die Entscheidung gilt als zugegangen mit dem 
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post an die letzte dem Verein bekannte 
Adresse des Betroffenen. Bis zur Entscheidung des Ehrenrates ruhen die 
Rechte des Mitglieds.
6. Der Ausschluss aus einer Abteilung bleibt von der vorstehenden Rege-
lung unberührt. Die Regelungen der Ziff. 5. gelten entsprechend.

§ 13
Jedes Mitglied ist verpflichtet, beim Austritt oder Ausschluss alle Abzei-
chen des Vereins abzulegen. Alle vereinseigenen Gegenstände und die 
Mitgliedskarte sind abzugeben.
V. Mitgliedsbeiträge

§ 14
1. Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen einmaligen Auf-
nahmebeitrag, laufende Beiträge, Sonderbeiträge und Umlagen. Der 
Vereinsaufnahmebeitrag und die laufenden Beiträge in einer Mindesthö-
he sowie die Vereinsumlagen werden durch die Mitgliederversammlung 
festgesetzt, darüber hinaus von den Abteilungen oder Bereichen. Dabei 
können auch laufende Umlagen für besondere Vereins-zwecke (z.b. 
Fehlbedarfinanzierung für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe) festgesetzt 
werden. Hiervon abweichend werden (Kurs-) Beiträge für Mitgliedschaf-
ten auf Zeit durch das geschäftsführende Präsidium festgelegt.
Die Sonderbeiträge für die abteilungs- oder bereichsspezifische Nutzung 
von Teilen der dem Verein zur Verfügung stehenden Flächen werden 
nach Abstimmung mit dem Abteilungsleiter vom geschäftsführenden 
Präsidium festgesetzt. Über Beitragsfreistellungen entscheidet das 
Präsidium.
Gemeinkostenbeiträge sind anteilig in den Aufnahmegebühren und 
Beiträgen zur Deckung der Ausgaben und Maßnahmen des Vereins 
enthalten.
2. Bei Aufnahme in den Verein ist die Aufnahmegebühr sofort fällig.
3. Die an den Verein zu leistenden laufenden Beiträge sind im Voraus 
bargeldlos zu entrichten. Für Mitglieder, die den Verein ermächtigen, 
den Beitrag durch Abbuchung von ihrem Konto einzuziehen, wird monat-
lich im Voraus abgebucht.
4. Bei Beitragsrückstand erfolgt schriftliche Mahnung. Mit jeder schrift-
lichen Mahnung wird eine Mahngebühr in Höhe eines Monatsbeitrages 
fällig.

§ 15
Für Schäden, gleich welcher Art, die einem Vereinsmitglied aus der 
Teilnahme an den Leibesübungen oder durch Benutzung der üblichen 
Vereinseinrichtungen entstanden sind und die nicht durch die Sportun-
fallversicherung gedeckt sind, haftet der Verein nur, wenn einem Organ, 
Mitglied oder einer sonstigen Person, für die der Verein nach den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.
VI. Vereinsorgane

§ 16
Die Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung,
2. das Präsidium und
3. der Ehrenrat.

§ 17
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die 
wichtigste Mitgliederversammlung ist die Jahreshauptversammlung. Sie 
findet jährlich spätestens bis zum 31. März des neuen Geschäftsjahres 
statt. Die Einberufung und Einladung erfolgt durch die Veröffentlichung 
der Tagesordnung in der Vereinszeitung, die jedem Mitglied übersandt 
wird. Zwischen dem Tag des Postversands der Vereinszeitung und dem 
Termin der Versammlung muß eine Frist von mindestens 21 Tagen 
liegen. Anträge auf Satzungsänderung müssen wörtlich mitgeteilt werden 
und mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich 
in der Geschäftsstelle eingehen, alle anderen Anträge müssen zehn Tage 
vor der Mitgliederversammlung in schriftlicher Form in der Geschäfts-
stelle des Vereins eingegangen sein.
2. Die Mitgliederversammlung kann auch im Wege der elektronischen 
Kommunikation (z.B. per Videokonferenz) oder in einer gemischten Ver-
sammlung aus Anwesenden und Videokonferenz durchgeführt werden. 
Ob die Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung, als Videokon-
ferenz oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und 
Videokonferenz durchgeführt wird, entscheidet das Präsidium.
Im Fall einer Videokonferenz sorgt das Präsidium durch technische und 
organisatorische Maßnahmen dafür, dass nur Mitglieder teilnehmen und 
ggf. auch abstimmen können. (Login-Code).“
3. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:
a) die Entgegennahme des Berichtes des geschäftsführenden Präsidiums
b) die Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
c) Entlastung und Wahl des geschäftsführenden Präsidiums
d) Wahl der Mitglieder des Ehrenrates
e) Wahl der Kassenprüfer
f) Wahl des Pressewartes
g) Wahl des Werbewartes
h) Bestätigung der Abteilungsleiter und des Hauptjugendwartes
i) Festsetzung von Aufnahmebeiträgen und laufenden Beiträgen in Min-
desthöhe, sowie Umlagen
j) Genehmigung des Jahresetats
k) Satzungsänderungen
l) Beschlussfassung über Anträge
m) Ernennung von Ehrenmitgliedern
n) Auflösung von Abteilungen
o) Auflösung des Vereins

§ 18
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind innerhalb einer Frist 
von vierzehn Tagen mit entsprechender schriftlicher Tagesordnung ein-
zuberufen, wenn das geschäftsführende Präsidium es beschließt, oder 
die Einberufung von einem Zehntel sämtlicher Vollmitglieder schriftlich 
verlangt wird. 

§ 19
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie-
nenen Mitglieder beschlussfähig.
Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen; Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Sat-
zungsänderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

§ 20
Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, 
das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterzeichnet 
werden muß. Es sind hierin insbesondere die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung aufzunehmen.

§ 21
Das Präsidium setzt sich zusammen aus:
a) dem geschäftsführenden Präsidium und
b) dem erweiterten Präsidium.

§ 22
1. Das geschäftsführende Präsidium (Vorstand i. S. V. § 26 BGB) sind 
der Präsident, und mindestens drei Vizepräsidenten, wobei einer aus-
drücklich für die Finanzen zuständig ist.
Der Präsident vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich allein, 
während aus dem Kreis der Vizepräsidenten immer zwei gemeinsam 
vertreten.
2. Das geschäftsführende Präsidium führt die Geschäfte im Sinne der 
Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Es fasst seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Präsidenten. Das geschäftsführende Präsidium ordnet 

Verein: Satzung
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und überwacht die Tätigkeiten der Abteilungen und die vom Verein 
genutzten Gelände und Sportflächen. Es berichtet der Mitgliederver-
sammlung über seine Tätigkeit und ist berechtigt, für bestimmte Zwecke 
Ausschüsse einzusetzen und kann verbindliche Ordnungen erlassen.
3. Das geschäftsführende Präsidium wird auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Gewählt werden können nur 
Vollmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 
drei Jahre dem Verein angehören. Über Ausnahmen insoweit entscheidet 
das Präsidium.
4. Der Präsident leitet die Mitgliederversammlung. Er kann ein anderes 
Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums mit der Leitung beauftra-
gen.
§ 23
1. Die Wahl des geschäftsführenden Präsidiums erfolgt durch Wahl per 
Stimmkarte in der Mitgliederversammlung oder auf Antrag von mehr als 
5% der Stimmberechtigten in geheimer Wahl. Es wird dann in geheimer 
Wahl (durch Stimmzettel) entschieden. Gewählt ist, wer die einfache 
Stimmenmehrheit hat.
2. Der Präsident wird mit absoluter Mehrheit gewählt; im zweiten und 
jedem weiteren Wahlgang entscheidet die einfache Stimmenmehrheit.
3. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums vorzeitig 
durch Rücktritt, Kündigung oder Tod aus, kann sich das geschäftsfüh-
rende Präsidium bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen.
§ 24
1. Das erweiterte Präsidium setzt sich zusammen aus:
a) dem Schwimmwart und dem Leistungssportdirektor / Schwimmen
b) dem Wasserballwart und dem Leistungssportdirektor / Wasserball
c) dem Presse- und Werbewart
d) dem Hauptjugendwart und
e) den Leitern sämtlicher Abteilungen.
2. Der Presse- und Werbewart wird von der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
Der Pressewart ist für die Herausgabe der Vereinszeitung und Veröf-
fentlichungen in Schrift, Ton und Bild, der Werbewart für die gesamte 
Werbung, d.h. die Akquise von Sponsoren und Inserenten sowie die 
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.
3. Der Hauptjugendwart, bei dem ebenfalls eine Wiederwahl zulässig ist, 
wird mehrheitlich von dem Schwimm-, Wasserball- und Springjugend-
wart sowie den Abteilungsjugendwarten für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Diese sind ihrerseits von den Kindern, Jugendlichen und Voll-
mitgliedern des Vereins vom vollendeten 12. bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr in eigens dazu einzuberufenden Abteilungsjugendversamm-
lungen zu wählen. Für diese Versammlungen gelten die Vorschriften des 
§ 17 (1) analog. Der Hauptjugendwart arbeitet nach der Jugendordnung 
und ist zuständig für die Jugendarbeit des Vereins im Allgemeinen, 
für Jugendversammlungen, Jugendveranstaltungen und -freizeiten. Er 
verfügt insoweit über einen vom geschäftsführenden Präsidium jeweils 
festzulegenden eigenen Etat, über den die Abteilungsjugendversamm-
lungen eigenständig entscheiden.
4. Die übrigen Mitglieder des erweiterten Präsidiums werden in den 
Abteilungsversammlungen gewählt und von der Mitgliederversammlung 
bestätigt. 
5. Das erweiterte Präsidium hat dem geschäftsführenden Präsidium 
beratend zur Seite zu stehen und muß bei elementaren Entscheidungen 
in Finanz- und Sachfragen zustimmen, und zwar mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Dazu ist mit einer Frist von vierzehn 
Tagen mit entsprechender schriftlicher Tagesordnung eine erweiterte 
Präsidiumssitzung einzuberufen. 
§ 25
1. Der Ehrenrat setzt sich zusammen aus dem Obmann und vier Bei-
sitzern. Sie werden von der Mitgliederversammlung auf fünf Jahre mit 
einfacher Mehrheit -gewählt. Die Mitglieder des Ehrenrates müssen dem 
Verein mindestens fünf Jahre als Vollmitglieder angehören. Mitglieder 
des Präsidiums können nicht gewählt werden. Eine Wiederwahl ist 
zulässig.
2. Der Ehrenrat kann angerufen werden und entscheidet über Streitig-
keiten und Vorkommnisse aller Art innerhalb des Vereins.
3. Sobald eine Entscheidung des Ehrenrates vorliegt, kann der ordentli-
che -Gerichtsweg beschritten werden.
§ 26
1. Drei Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung mit 
einfacher Stimmenmehrheit für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie 
dürfen nicht dem Präsidium angehören. Eine unmittelbare Wiederwahl 
ist unzulässig. 
2. Die Kassenprüfer haben die Kasse des Hauptvereins einschließlich 
der Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr rechnerisch 
zu prüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Bei ord-
nungsmäßiger Führung der Kassengeschäfte können sie die Entlastung 
des Schatzmeisters und des übrigen geschäftsführenden Präsidiums 

beantragen. 
VII. Die Abteilungen
§ 27
Die Abteilungen können ihre Organisation selbständig gestalten. Die 
Abteilungsleitungen sollen in der Regel jedoch bestehen aus dem Abtei-
lungsleiter, Abteilungskassenwart und Abteilungsjugendwart.
§ 28
1. Jede Abteilung muß alljährlich vor der Mitgliederversammlung des 
Vereins eine ordentliche Abteilungsversammlung und Abteilungsjugend-
versammlung durchführen. Von der Abteilungsversammlung wird für die 
Dauer von zwei Jahren die Abteilungsleitung gewählt. Der Abteilungs-
leiter, Abteilungskassenwart und Abteilungsjugendwart müssen dem 
geschäftsführenden Präsidium innerhalb von zehn Tagen nach ihrer 
Wahl namentlich bekannt gegeben werden.
2. Die Abteilungsversammlung kann nur in eigenen Angelegenheiten 
Beschlüsse fassen. Beschlüsse, die die Vereinsorgane oder andere 
Abteilungen betreffen, sind unzulässig. Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung des Vereins als höchstes Vereinsorgan sind für die Abteilun-
gen bindend.
3. Für die Abteilungsleitungen und für die Abteilungsversammlungen 
gilt im Übrigen die sinngemäße Anwendung der Bestimmungen dieser 
Satzung.
4. Für die Bereiche Schwimmen, Springen, Wasserball des Hauptvereins 
gelten die Bestimmungen der Abteilungen analog. 
VIII. Schlussbestimmungen
§ 29
Änderungen der Satzung können lediglich in einer Mitgliederversamm-
lung oder einer dazu einberufenen außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen werden.
§ 30
Zusammenschlüsse mit anderen Vereinen im Interesse der weiteren Kon-
zentration der Sportausübung können in einer Mitgliederversammlung 
des Vereins mit Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen werden.
§ 31
1. Die Auflösung des Vereins beschließt eine eigens hierfür einzuberu-
fende außerordentliche Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertel-
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
2. Im Falle einer Auflösung des Vereins beschließt die außerordent-
liche Mitgliederversammlung, welchen gemeinnützigen Zwecken das 
Vermögen des Vereins, soweit es die Ansprüche aus Darlehensverträgen 
der Mitglieder übersteigt, zugewendet werden soll. Eine Verteilung des 
Vermögens an die Mitglieder ist ausgeschlossen.
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt sein Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für 
die Pflege und Förderung des Sports sowie der Natur und der Land-
schaft.

§ 32
Diese Satzung ist in der vorliegenden Form am 22. März 1996 von der 
Mitgliederversammlung des Vereins beschlossen worden. 
Sie ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 22. 11.1996 zu 
§ 4 Ziff. 2 geändert und zu § 32 Ziff. 3 ergänzt worden.
Sie ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 13.12.1997 zu 
§ 4 Ziff. 1 und Ziff. 2 und zu § 6 Ziff. 1 ergänzt worden.
Sie ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 19.03.1999 zu 
§ 23 Ziff. 1, § 26 Ziff. 1 und § 32 Ziff. 3 geändert worden.
Sie ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 31.03.2000 zu 
§ 12 Ziff. 1 geändert worden.
Sie ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 25. März 2011 
zu § 4 Ziff. 4, § 6 Ziffern 3 und 4, § 8, § 9 Ziff. 1 Buchst. c), § 12 
Ziffern 1,4 und 6, § 14 Ziff. 3, § 17 Ziff. 1, § 20, § 23 Ziff. 2, § 24 
Ziffern 1 und 3, § 25 Ziffern 1 und 3, § 29 Ziff. 4 und § 33 geändert 
worden. 
Sie ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 25. März 2013 
zu § 9 Satz 1, Ziff.1, § 11 Buchst. d), § 14 Ziff. 1, neuer Satz 3, § 17 
Ziff.1 neue Sätze 4 und 5, und Sie ist durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung am 16. März 2018 zu § 4 Absatz 2, neuer Absatz 3, und § 
14 Absatz 1 Satz 2, neuer Satz 3, § 22 Absatz 1 Satz 1 neue Formulie-
rung, geändert worden. 
Sie ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 08.10.2021 In 
§ 17 der Satzung wird eine neue Ziffer. 2 eingefügt: Aus der bisherigen 
Ziff. 2 wird Ziff. 3.

Hagen Stamm (Präsident)

Nach internationalem Aus jetzt 
national „volle Kraft voraus“

Am samstäglichen „Valentinstag“ wollen die Wasserfreunde 
Spandau 04 am 9. Spieltag der Bundesliga-Gruppe A in 
der heimischen Schwimmhalle Schöneberg zeigen, dass 
der überzeugende 18:12-Erfolg am Donnerstag gegen 
Serbiens VK Sabac Elixir, gegen den man im Hinspiel Mitte 
November noch 8:11 verloren hatte, der Beginn eines 
nationalen Leistungshochs in der Bundesliga sein soll. 
„Wir konzentrieren uns nun auf die Meisterschaft und 
wir haben mit unserer Leistung von gestern gezeigt, dass 
wir uns auf einem guten Weg befinden“, so der Coach. 
Das Liga-Hinspiel gegen den SV Cannstatt Ende Oktober 
2025 in Cannstatt haben die Wasserfreunde mit 27:9 
unangefochten gewonnen.

Zu vierten Mal treten die Wasserfreunde Spandau 04 in 
der 1. Bundesliga im Jahre 2026 nach der lange EM-
Pause am Samstag im nationalen Oberhaus an. Beim OSC 
Potsdam (22:9), daheim gegen den SV Cannstatt (23:7) 
und beim Duisburger SV 1898 (24:11) zeigten sich die 
Schützlinge von Trainer Marin Restovic jeweils torhungrig 
und spielfreudig.

Der Titelverteidiger und aktueller Tabellenführer Waspo 
Hannover ist von den Berlinern in der Vorrunde nur noch 
zu überholen, wenn die Niedersachsen ihre beiden letzten 
Spiele verlieren sollten. Davon kann man aber nicht 
ausgehen.  
Die Berliner steht ein schwieriges Restprogramm in der 
Vorrunde bevor. Zurzeit hat Spandau einen fünf-Punkte-
Vorsprung zum Dritten, dem ASC Duisburg. Spandau 
muss nach dem Spiel am Samstag gegen die White 
Sharks Hannover zweimal auswärts, beim ASC Duisburg 
und bei Waspo Hannover, antreten. Spandau sollte eines 
dieser beiden letzten schweren Spiele gewinnen, um 
die Hauptrunde sicher mit dem zweiten Tabellenplatz 
abzuschließen. Die Rechenspiele, wer der nächste Gegner 
ist, können, je nachdem ob man am Ende Zweiter oder 
Dritter wird, mehrere Möglichkeiten ergeben (Cannstatt, 
Duisburg 1898 oder SG-Neukölln). 
In der Hauptrunde der A-Gruppe der DWL stehen für die 
Wasserfreunde noch folgende Begegnungen an:
14.03.2026	  ASC Duisburg 	  – Wasserfreunde 
		  Spandau 04, 16:00 Uhr 
21.03.2026	  Waspo Hannover – Wasserfreunde 
		  Spandau 04, 18:00 Uhr 
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Wasserball: Männer Wasserball: Frauen

Platz Spieler Tore Spiele

6 Chiru, Yannek Fabian (2002) 37 12

11 Culina, Kristijan (2000) 32 10

12 Kojic, Nikola (2004) 32 11

15 Caraj, Matej (2000) 29 11

15 Nagy, Marton (1992) 29 11

19 Hofmann, Till (2005) 26 11

25 Andruskiewicz, Sebastian (2002) 22 10

27 Bruns, Florian Alexander (2006) 20 12

47 Bauer, Tobias (2003) 13 12

48 Sekulic, Aleks (2003) 12 12

51 Tkac, Marek (1995) 10 8

62 Vujicic, Damjan (2003) 8 11

78 Ostmann, Moritz (2001) 4 5

Datum Spiel Ergebnis Viertelergebnisse

07.02.2026 OSC Potsdam - Wfr Spandau 04 9:22 (2:4; 3:10; 2:3; 2:5)

14.02.2026 Wfr Spandau 04 - SV Cannstatt 23:7 (5:2; 6:1; 7:2; 5:2)

22.02.2026 Duisburger SV 1898 - Wfr Spandau 04 11:24 (3:6; 2:6; 4:7; 2:5)

28.02.2026 Wfr Spandau 04 - SG Neukölln 34:5 (5:1; 8:2; 10:0; 11:2)

07.03.2026 Wfr Spandau 04 - White Sharks Hannover 24:4 (6:1; 5:2; 8:1; 5:0)

Ergebnisse des Jahres 2026 in der Bundesliga

Torjäger, alle Gruppen und Runden | ohne Entscheidungs-
werfen, Stand: 8.3.2026

Bundesliga, DSV-Pokal

In der Bundesliga werden die Frauen der Wfr Spandau 04 
die Vorrunde auf Platz 1 beenden. Uneinholbar mit 27 
Punkten, 12 Punkte vor dem zweitplatzierten Team, gehen 
die Frauen in die Play-offs. Bisher haben die Spandauerin 
alle Spiele in der Bundesliga 2025-26 gewonnen.

Das letzte Bundesliga Vorrundenspiel findet am 14.3.2026 
in Chemnitz statt.

DSV-Pokal im Mai in Berlin
Am 1. und 2. Mai wird in Berlin der DSV-Pokal 
ausgetragen. Ausrichter ist die SG-Neukölln. Der Frauen 
der Wfr Spandau 04 haben sich direkt qualifiziert. Am 
1.5. wird das Halbfinale, am 2.5. das Finale gespielt. Die 
Ergebnisse aus der Bundesliga lassen den Schluss zu, dass 
das 04-Frauen-Team im Finale stehen wird.

Champions League
Das letzte, 6. Spiel, findet auswärts am 21.3. statt, Gegner 
ist der FTC Telekomk Waterpolo, der Tabellenführer der 
Gruppe B. 

Ergebnisse Bundesliga 2026

Datum Spiel Ergebnis Viertelergebnisse

07.02.2026 Wfr Spandau 04 - SSV Esslingen 20:7 (5:2; 4:1; 7:1; 4:3)

08.02.2026 SSV Esslingen - Wfr Spandau 04 7:27 (0:6; 0:7; 5:6; 2:8)

14.02.2026 Eimsbütteler Turnverband - Wfr Spandau 04 7:35 (2:5; 2:11; 3:10; 0:9)

07.03.2026 Wfr Spandau 04 - Uerdinger Schwimmverein 08 28:10 (5:1; 4:3; 12:3; 7:3)

08.03.2026 SV Blau-Weiß Bochum - Wfr Spandau 04 9:21 (1:4; 2:6; 3:4; 3:7)

Bundesliga-Tabelle, Stand 8.3.2026

Platz Verein Spiele Tore Punkte

1 Wfr Spandau 04 9/10 252:66 27

2 SV Blau-Weiß Bochum 7/10 148:71 15

3 SSV Esslingen 7/10 89:91 11

4 Eimsbütteler Turnverband 7/10 78:134 7

5 SC Chemnitz 1892 7/10 57:11 6

6 Uerdinger Schwimmverein 08 7/10 51:180 0

Elena Ludwig
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Wasserball: Frauen

Torjägerin Bundesliga, Stand 8.3.2026, alle Gruppen 
und Runden, ohne Entscheidungswerfen

Platz Spielerin Tore Spiele

1 Ludwig, Elena (2005) 36 9

2 Slagter, Carolina Hendrika (1994) 32 8

6 Deike, Gesa (1995) 27 6

8 Deike, Ira (1998) 24 8

9 Kangler, Dora (2005) 23 9

11 Ilic, Hristina (2002) 20 7

12 Mitterbauer, Bianca (2009) 17 9

15 Pap, Mirtill (2000) 15 8

20 Macdonald, Gabriella Rose (1999) 12 6

21 Sopiadou, Georgia (2005) 12 7

25 Koch, Emma-Eliza (2001) 10 6

28 Politze, Nele (2008) 10 8

30 Rieck, Anne (2004) 9 8

40 Milicich, Gabrielle Marie (1999) 5 1

Champions League Women, 2025-2026, Stand 5.3.2026

Platz Verein Spiele Punkte

1 FTC Telekom Waterpolo 5 13

2 Vouliagmeni NC 4 8

3 Rapallo Pallanuoto 4 6

4 Wfr Spandau 04 5 0

Ira Deike

Marco Stamm
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Schwimmen: Berolina Cup

Platz 1

Name Jg GS Stre-
cke

Zeit

Akram Ammar 2011 M 200 F 02:00,91

Christian Okrema 2006 M 200 F 01:55,51

Clara Dramburg 2012 W 50 B 00:34,96

Felina von der Horst 2015 W 100 S 01:29,86

Greta Hüser 2014 W 50 S 00:31,75

Julian Petras 2011 M 50 F 00:25,09

Julian Petras 2011 M 50 R 00:29,84

Julian Petras 2011 M 50 S 00:26,03

Konstantin Assenov 2014 M 100 B 01:19,86

Konstantin Assenov 2014 M 50 B 00:36,59

Konstantin Assenov 2014 M 100 R 01:14,91

Levi Köppe 2015 M 100 R 01:19,39

Lilly Zastrow 2010 W 200 F 02:13,16

Lukas Steuter 2007 M 100 B 01:09,70

Lukas Steuter 2007 M 200 L 02:12,62

Malte Torben Cygan 2008 M 50 R 00:28,38

Mori Finder 2006 W 200 F 02:21,82

Nelina Schwarzer 2014 W 200 L 02:48,47

Nelina Schwarzer 2014 W 100 S 01:19,50

Nelina Schwarzer 2014 W 50 B 00:39,18

Platz 2

Name Jg GS Stre-
cke

Zeit

Akram Ammar 2011 M 200 L 02:15,31

Akram Ammar 2011 M 100 F 00:56,22

Annabell Kube 2008 W 200 F 02:29,48

Antonia Kenneweg 2010 W 50 F 00:27,83

Antonia Kenneweg 2010 W 50 B 00:37,13

Antonia Kenneweg 2010 W 100 R 01:09,08

Clara Dramburg 2012 W 100 B 01:19,01

David Nierlein 2012 M 200 L 02:32,56

Elisabeth Assenov 2014 W 50 B 00:39,87

Felina von der Horst 2015 W 50 S 00:37,63

Greta Hüser 2014 W 100 B 01:23,17

Greta Hüser 2014 W 100 R 01:18,50

Julian Petras 2011 M 50 B 00:31,99

Klara Antok 2006 W 50 S 00:29,00

Konstantin Assenov 2014 M 200 L 02:36,60

Konstantin Assenov 2014 M 100 F 01:05,40

Konstantin Kapustins 2008 M 100 F 00:54,95

Leonard Steuter 2011 M 100 B 01:12,50

Levi Köppe 2015 M 100 F 01:12,66

Lilly Zastrow 2010 W 100 F 01:01,93

Lukas Steuter 2007 M 200 F 01:57,80

Malte Torben Cygan 2008 M 100 R 01:03,46

Mats Bjarne 
Lünsmann

2014 M 50 F 00:29,78

Mats Bjarne 
Lünsmann

2014 M 100 R 01:17,14

Michelle Kasprzyk 2006 W 50 R 00:31,76

Michelle Kasprzyk 2006 W 100 S 01:04,78

Nelina Schwarzer 2014 W 50 S 00:33,88

Paula Pichier 2009 W 100 S 01:11,34

Platz 3

Name Jg GS Stre-
cke

Zeit

Antonia Kenneweg 2010 W 50 R 00:32,15

Antonia Kenneweg 2010 W 50 S 00:30,98

Christian Okrema 2006 M 200 L 02:15,08

Elisabeth Assenov 2014 W 50 R 00:37,25

Evan Sapon 2010 M 100 S 01:01,87

Felina von der Horst 2015 W 200 L 03:07,57

Fritz Keilbach 2014 M 100 R 01:19,08

Greta Hüser 2014 W 100 F 01:08,46

Josias Rossa 2012 M 50 F 00:27,62

Josias Rossa 2012 M 200 F 02:16,74

Julian Petras 2011 M 200 L 02:16,61

Klara Antok 2006 W 50 R 00:32,00

Klara Antok 2006 W 50 B 00:33,39

Leonard Steuter 2011 M 200 F 02:12,94

Levi Köppe 2015 M 50 F 00:32,70

Levi Köppe 2015 M 200 L 02:57,47

Levi Köppe 2015 M 50 R 00:39,00

Mats Bjarne 
Lünsmann

2014 M 100 B 01:28,63

Mats Bjarne 
Lünsmann

2014 M 50 S 00:33,44

Mats Bjarne 
Lünsmann

2014 M 100 F 01:07,16

Michelle Kasprzyk 2006 W 50 S 00:29,40

Minia Kühtze 2005 W 100 B 01:15,72

Minia Kühtze 2005 W 100 S 01:07,04

Nelina Schwarzer 2014 W 100 B 01:24,10

27. Int. Berolina Cup

Am 21. und 22.2.2026 fand in Berlin der Berolina Cup 
statt. Mehr als 80 Sportler/in nahmen an der Veranstaltung 
von den Wfr Spandau 04 teil. Am Ende gingen die Sportler 
auf den Einzelstrecken mit 72 Medaillen nach Hause (20-
mal Platz 1, 28-mal Platz 2, 24-mal Platz 3).

Protokoll gesamt:
https://schwimmen.berlin/veranstaltungen/berocup2026/
meldeergebnis

Julian Petras (li)

Trainer-Team der Wfr Spandau 04

Paula Pichier

https://www.arenawaterinstinct.com/de_de/
https://schwimmen.berlin/veranstaltungen/berocup2026/meldeergebnis
https://schwimmen.berlin/veranstaltungen/berocup2026/meldeergebnis
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Vereinsgelände Forumbad Olympiapark 
Berlin, Zufahrt Hanns-Braun-Straße
14053 Berlin
Telefon: 	(030) 53 14 68 18 100
Fax: 	 (030) 53 14 68 18 149
Email: 	 info@spandau04.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Mo	 08.00 - 16.00 Uhr
Di	 08.00 - 17.30 Uhr
Mi	 08.00 - 15.30 Uhr
Do	 08.00 - 18.00 Uhr
Fr	 geschlossen

Sportangebote: Schwimmen, Wasserball, Tauchen, 
Aqua-Fitness, Tennis, Beach-Volleyball, Streetball, 
Sportkurse, Fitnesskurse, Reha-Kurse

Forumbad
Hanns-Braun-Straße, 14053 Berlin

Clubhaus Alfreds im Olympiapark
Telefon: 	(030) 53 14 68 18 500
Fax: 	 (030) 53 14 68 18 149
Email: 	 info@spandau04.de 

Vereinsgelände Zitadelle Spandau
Sportangebote: Bootssport
Straße: Am Juliusturm
13599 Berlin
Zugang über Weg am Zitadellengraben
Telefon: (030) 334 13 29

Vereinsgelände Oberhavel
Sportangebot: Bootssport
Am Bootshaus 20
13587 Berlin
Telefon: (030) 336 46 16
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Kontakt

Wasserfreunde Spandau 04 e.V. 
Prinz-Friedrich-Karl-Weg 8
14053 Berlin  
info@spandau04.de

Web:
www.spandau04.de
spandau-04-tennis.jimdo.com
Stream Wasserball:
waterpolo.stream

Mediadaten

Erscheinungsweise: 
12 Ausgaben pro Jahr
Ausgabe: epaper, pdf-download	
Verteilung: kostenlos

Erstellung:
newsletter@spandau04.de
Der Newsletter ist für den/die 
Bezieher(in) kostenlos.

Kinder- und Jugendschutzbe-
auftragte 
Kathrin Baehr
Telefon 030 3048464
Mobil 0173 7281587

Axel Baehr
Telefon 030 3043614

Bildnachweise (Seiten ...):
Sabine Manz: 14;
Mirko Seifert: 1, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 15, 16;
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Berliner Bank 
IBAN: DE21 1007 0848 
0526 0187 00
BIC: DEUTDEDB110

Berliner Volksbank
IBAN: DE79 1009 0000 
1835 7370 00
BIC: BEVODEBB
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www.spandau04.de
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Bootssport: Oberhavel

Gedenk-Treffen an Monika Juliane Rosemann

Eigentlich war ja für den 14. Februar 2026 unser gemeinsames Faschingsfest auf dem Clubschiff geplant.

In Anbetracht der traurigen Situation, dass plötzlich und unerwartet unsere Juliane aus dem Leben geschieden ist, 
haben wir umgeplant.

Wir trafen uns alle zu einem Gedenk-Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, sowie selbst zubereiteter Soljanka 
aus dem großen Kochtopf.

Wir verlebten einen besinnlichen Nachmittag und einen ruhigen Abend auf dem Clubschiff.

Langsam gehen die Planungen zum Saisonbeginn, dem Abslippen los.
Der Winter war doch knackig und kälter als ein Jeder es erwartet hätte.

Es wird schon dem Saisonstart entgegengefiebert.

Bis dahin bleibt alle schön gesund… bis bald! 

Sabine Manz

Spielstätte im Wasserball der Wfr Spandau 04

mailto:info%40spandau04.de?subject=
mailto:info%40spandau04.de?subject=
http://www.facebook.com/Spandau04?ref=hl
https://www.facebook.com/Spandau04?fref=ts
https://twitter.com/spandau04_cups
mailto:info%40spandau04.de?subject=
mailto:info%40spandau04.de?subject=
mailto:info%40spandau04.de?subject=
http://www.spandau04.de
https://spandau-04-tennis.jimdo.com/
https://www.waterpolo.stream/
https://www.waterpolo.stream/
mailto:newsletter%40spandau-04.de?subject=
http://www.spandau04.de
https://www.instagram.com/spandau04_official/
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in Sachen Wasser

Nikola Kojic, Jahrgang 2004, aus Serbien, 
ist mit 32 Treffen bei den Wfr Spandau 04 zweiterfolgreichster Torschütze 2025-26 

(zusammen mit Kristijan Culina ).

https://spandau04.de/
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